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Signatur StAZH OS 31 (S. 1) 

Titel Ergänzung der kantonalen Verordnung betreffend 
das Schlachten, die Fleischschau und den Verkehr 
mit Fleisch und Fleischwaren. 
(Ergänzungsbestimmungen zur eidgenössischen 
Verordnung vom 29. Januar 1909, vom Regierungsrat 
erlassen am 26. August 1909, vom Bundesrat 
genehmigt am 24. September 1909, O. S. XXVIII. 
374, Sa. II. 179.) 

Ordnungsnummer  

Datum 20.04.1917 
 
[S. 1] Der Regierungsrat, 
nach Einsicht eines Antrages der Volkswirtschaftsdirektion, 
beschließt: 
I. § 24 der kantonalen Verordnung betreffend das Schlachten, die Fleischschau und 
den Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren vom 26. August 1909 wird durch folgende 
Bestimmungen ergänzt: 
§ 24, Absatz 3: Ein vom Regierungsrat aufgestelltes Regulativ bestimmt, unter welchen 
Bedingungen und in welchen Fällen für den menschlichen Genuß untaugliches Fleisch 
und solche Fleischwaren als Tierfutter verwendet werden dürfen. 
II. Aufnahme dieses Beschlusses in Amtsblatt und Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 20. April 1917. 
 
Im Namen des Regierungsrates, 
Der Vizepräsident: 
Dr. O. Wettstein. 
Der Staatsschreiber: 
Paul Keller. 
 
Der Bundesrat hat vorstehender Ergänzung der kantonalen Verordnung betreffend das 
Schlachten, die Fleischschau und den Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren am 
13. Dezember 1917 die Genehmigung erteilt. 
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